
Biokraftstoffsteuer 
im Wachstumsbeschleunigungsgesetz
 

Die Energiesteuer auf Biokraftstoffe in Reinform wird auf den derzeitigen Satz von einheitlich 18 Cent/Liter für Bio-

diesel B 100 und für Pflanzenölkraftstoff festgeschrieben. Dies sieht das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vor, das 

gemeinsam von den Regierungsfraktionen und der Bundesregierung im Parlament eingebracht wird. Die Neuregelung 

soll bereits zum 1.1.2010 in Kraft treten, vorbehaltlich der beihilferechtlichen Prüfung durch die EU-Kommission.

 

Bereits mit dem Koalitionsvertrag wurde  eine Korrektur der nach geltendem Energiesteuergesetz jährlich anstei-

genden Steuerstaffel angekündigt, um den mittelständischen Biodieselherstellern und den hunderten dezentralen 

Ölmühlen überhaupt noch eine Absatzchance zu eröffnen. Der einheitliche Steuersatz soll bis zum 31.12.2012 

beibehalten werden. Er unterliegt allerdings – wie bisher – der jährlichen Überkompensationsprüfung. 

 

Nachstehend die aktualisierten Steuertabellen der UFOP:


